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Kinderarbeit auf indischen Baumwollsaatgutfeldern

„Flinke Finger“ haben sie. Das wird über die Kinder ge-
sagt, die auf indischen Baumwollfeldern zu Zehntau-
senden Saatgut produzieren. Doch für uns Konsumen-
tInnen ist das nicht zu sehen. Die Arbeit von Kindern 
kann unsichtbar in jedem Kleidungsstück oder Hand-
tuch aus indischer Baumwolle stecken, denn:

• Baumwolle ist die wichtigste Naturfaser, aus der Tex-
tilien hergestellt werden. Ihr kommt insbesondere in 
den Anbauländern des Globalen Südens eine Schlüs-
selrolle in Strategien der Armutsbekämpfung (und 
damit für die Erreichung der SDG – Ziele für nachhal-
tige Entwicklung) zu. 

• Indien gehört zu den wichtigsten Baumwollpro-
duzenten des Globus und auch zu den wichtigsten 
Baumwollexporteuren. 

Unsichtbare Kinderarbeit kommt deshalb mit hoher 
Wahrscheinlichkeit in vielen Baumwollprodukten vor, 
die in europäischen Geschäften verkauft werden. Dabei 
ist es egal, ob diese direkt aus Indien importiert wurden 
oder aus den Ländern, in denen die indische Baumwol-
le weiterverarbeitet wurde. Wer Textilien und Beklei-
dung ohne Kinderarbeit anbieten (oder konsumieren) 
will, muss deshalb auch der Frage nachgehen, unter 
welchen Bedingungen das Saatgut produziert wurde, 
aus dem dann später die Baumwollfaser gewonnen 
und verarbeitet wurde. 

Nachdem sich SÜDWIND in den vergangenen Jahren 
intensiv mit den Arbeitsbedingungen im Baumwollan-

bau in China, Subsahara-Afrika und Indien sowie mit 
der industriellen Entkernung von Baumwolle in Indien 
(Bundesstaat Gujarat) auseinandergesetzt hat, werfen 
wir nun einen Blick auf das zentrale Vorprodukt der 
Baumwolle, das Saatgut, und damit auf den Beginn der 
Wertschöpfungskette. 

Im indischen Gujarat hat SÜDWIND bereits im Jahr 
2014 eine Kooperation mit der dortigen Nicht-Regie-
rungsorganisation „PRAYAS – Center for Labour Re-
search and Action“ (CLRA) begonnen. CLRA hat für 
SÜDWIND bereits zwei Vor-Ort-Recherchen, inklusive 
der Befragung von insgesamt rund 140 Beschäftigten 
in Textilbetrieben, durchgeführt1 und schon im Jahr 
2008 die Situation von Kindern auf Baumwollsaatgut-
feldern in Gujarat untersucht (vgl. Khandelwal / Katiyar 
/ Vaishnav 2008). Nun, zehn Jahre später, ist es das ge-
meinsame Ziel von SÜDWIND und CLRA, eine Aktuali-
sierung dieser Erhebung durchzuführen und zu über-
prüfen, ob die jahrelangen CLRA-Kampagnen gegen 
Kinderarbeit dazu beigetragen haben, Kinderarbeit zu 
beseitigen. Im Auftrag von SÜDWIND hat CLRA zusam-
men mit dem „Indian Institute of Management“ (IIM) 
in Ahmedabad / Gujarat die Strukturen und Arbeits-
bedingungen im Baumwollsaatgutsektor untersucht. 
Teil dieser Ende 2017 durchgeführten Untersuchung  
waren Interviews mit VertreterInnen aus nahezu allen 
Akteursgruppen, die in die Baumwollsaatgutprodukti-
on involviert sind. Mit den Kindern wurden zusätzlich 
Gruppengespräche geführt, um ihre Lebens- und Ar-
beitsumstände in Erfahrung zu bringen. Die Ergebnisse 
der Untersuchung, die von einer umfassenden Litera-
turrecherche begleitet wurde, sind in der Studie Ban-
day / Chakraborty 2018 dargestellt. Diese Studie wird 
im Laufe des Jahres 2018 auf Englisch veröffentlicht 
werden. Die hier von SÜDWIND auf Deutsch vorgeleg-
te Studie bietet eine Zusammenfassung der zentralen 
Untersuchungsergebnisse (Kap. 2-4) und formuliert 
Empfehlungen u.a. für Nachhaltigkeitsstandards (Cot-
ton made in Africa, Fairtrade, Better Cotton Initiative), 
die bisher keine Nachhaltigkeitskriterien für das von 
ihnen verwendete Saatgut formuliert haben (Kap. 5).

Soweit es nicht anders angegeben wird, beruhen alle 
Informationen auf den Untersuchungsergebnissen von 
Banday / Chakraborty 2018, wobei alle Umrechnungen 
nach www.oanda.com zum Wechselkurs von Mitte Mai 
2018 erfolgten. In einigen Fällen wird in Verweisen auf 
aktuellere Zahlen als die in Banday / Chakraborty 2018 
enthaltenen hingewiesen.

1  Einleitung

1 Einleitung

1 Die Ergebnisse dieser Recherchen flossen in die zwei SÜDWIND-Studien „Harte Arbeit für weiche Fasern“ (Ferenschild / Katiyar 2015) und „Make in India“  
(Ferenschild / Katiyar 2016) ein.

Indien ist einer der wichtigsten Baumwollproduzenten welt-
weit, Foto: Delhi Alan Morgan/Flickr.com
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Die meisten KinderarbeiterInnen leben und 
arbeiten in Indien, Foto: ILO/L.Mitul/Flickr.com

Kinderarbeit ist weltweit ein allgegenwärtiges Prob-
lem:

• Im Jahr 2015 schätzte die Internationale Arbeitsor-
ganisation (ILO) die Zahl der KinderarbeiterInnen 
auf rund 168 Mio. weltweit (ILO 2015: 1)2. 

• Von diesen arbeitete rund die Hälfte (85 Mio.) in ris-
kanten und gefährlichen Tätigkeiten (vgl. ILO 2016: 
9).

• Mehr als zwei Drittel der KinderarbeiterInnen (68 %) 
leisten unbezahlte Arbeit zusammen mit Familien-
angehörigen oder in Familienunternehmen (ebd.)

• Rund 59 % (98 Mio.) der 5-17jährigen Kinderarbeite-
rInnen arbeiteten in der Landwirtschaft (ebd.).

• Dort arbeiteten Kinder auch in erheblichem Umfang 
als WanderarbeiterInnen und sind dadurch in be-
sonderer Weise schutzlos und verwundbar (ebd.).

2 Kinderarbeit in Indien

2 Neuere Zahlen der ILO für 2016 gehen von weltweit 218 Mio. Kindern „in Beschäftigung“, 152 Mio. Kindern in „Kinderarbeit“ und 73 Mio. in „gefährlicher Arbeit“ 
aus (vgl. ILO 2017: 9).

3 Das International Law and Policy Institute (ILPI) nennt sogar Schätzungen von 28-60 Mio. KinderarbeiterInnen in Indien (vgl. ILPI 2015: 6).

Die meisten KinderarbeiterInnen leben und arbeiten 
in Indien (vgl. ILPI 2015: 6; s. Abb. 1). Doch die Anga-
ben über konkrete Zahlen gehen weit auseinander: 
Während der indische Zensus im Jahr 2011 von rund 
10 Mio. KinderarbeiterInnen ausging, was einem Rück-
gang von 2 Mio. Kindern im Vergleich zum Jahr 2001 
entsprechen würde, kam der „National Family Health 
Survey“ 2005-06 (NFHS – Nationale Untersuchung der 
Familiengesundheit) auf rund 22 Mio. indische Kin-
derarbeiterInnen (vgl. Banday / Chakraborty 2018: 12)3  

Die Unterschiede erklären sich aus unterschiedlichen 
Definitionen von Kinderarbeit. Während die Zensus-
daten unter Kinderarbeit ausschließlich Lohnarbeit 
von Kindern bis 14 Jahren verstehen und Arbeit im 
Haushalt oder auf Farmen nicht berücksichtigen, be-
rücksichtigt der NFHS alle Formen von Kinderarbeit 
– bezahlt und unbezahlt, im Haushalt oder außerhalb 
des Haushalts, in der Landwirtschaft oder in anderen 
Sektoren. Insofern ist die Definition von Kinderarbeit 
des NFHS umfassender. 

Abb. 1: Kinderarbeit (5-14 Jahre) in Indien nach 
Sektoren, 2014

Kinderarbeit ist in allen 
indischen Wirtschafts-
zweigen verbreitet. 

Quelle: ILPI 2015: 25

2.1 Kinderarbeit im internationalen und im indischen Recht

Die Kinderrechts-Konvention der Vereinten Nationen 
bezeichnet alle Menschen als „Kinder“, die noch nicht 
volljährig sind, also in der Regel das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben (Art. 1). Kinder haben das 
Recht, vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor Tä-
tigkeiten geschützt zu werden, die ihre Gesundheit, 
Entwicklung und Erziehung gefährden (Art. 32.1). Die-

sen Schutz sollen die Staaten sicherstellen, indem sie  
„a) ein oder mehrere Mindestalter für die Zulassung 
zur Arbeit festlegen; b) eine angemessene Regelung 
der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen;  
c) angemessene Strafen oder andere Sanktionen zur 
wirksamen Durchsetzung dieses Artikels vorsehen.“ 
(Art. 32.2). Genauer äußert sich die Konvention nicht.

57%

33%

10%

Dienstleistungen

Landwirtschaft

Industrie
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Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) ordnet 
die Tätigkeit von Kindern als „Kinderarbeit“ in Abhän-
gigkeit vom Alter der Kinder, von ihrer täglichen Ar-
beitszeit, der Art der Arbeit und der Bedingungen, un-
ter denen sie verrichtet wird, ein. In Übereinkommen  
Nr. 138 („Übereinkommen über das Mindestalter für 
die Zulassung zur Beschäftigung“, 1973) legt die ILO ein 
Alter von 15 Jahren als allgemeines Mindestalter für die 
Beschäftigung von Kindern fest, wobei Mitgliedsstaa-
ten mit kaum entwickelten Wirtschafts- und Bildungs-
systemen auch ein geringeres Mindestalter festlegen 
dürfen. Indien hat das getan: Artikel 24 der indischen 
Verfassung schreibt vor, dass kein Kind unter 14 Jahren 
in Fabriken, Minen oder anderen gefährlichen Tätig-
keiten beschäftigt werden darf. 

Wenn im Folgenden die Tätigkeit von unter 18-Jäh-
rigen in der Baumwollsaatgutproduktion betrachtet 
wird, wird auf Grundlage des ILO-Übereinkommens 
zwischen Kindern (bis 14 Jahre) und Heranwachsen-
den/Jugendlichen (15-17 Jahre) unterschieden.

Übereinkommen Nr. 138 macht keine Ausnahme im 
Fall gefährlicher Tätigkeiten, Zwangsarbeit, sexuel-
ler Ausbeutung oder gesetzwidriger Tätigkeiten: Kein 
Kind oder Heranwachsende(r) unter 18 Jahren darf in 
solchen Arbeitsfeldern /-formen beschäftigt werden. 
Das Übereinkommen Nr. 182 („Übereinkommen über 
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei-
tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“, 
1999) bestätigt dies, indem es jede Tätigkeit für unter 
18-Jährige verbietet, die deren Gesundheit, Sicherheit 
oder Sittlichkeit gefährdet (Art. 3d). Welche Tätigkei-
ten konkret unter die Kategorie der gefährlichen und 
damit für Kinder verbotenen Tätigkeiten gefasst wer-
den, bleibt den Mitgliedsstaaten überlassen. Die ILO 
listet lediglich in Artikel 3 der Empfehlung Nr. 190 
(„Empfehlung betreffend das Verbot und unverzügli-
che Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten For-
men der Kinderarbeit“, 1999) Tätigkeiten auf, die sie 

Im Rahmen des ILO-Übereinkommens wird das Alter von 15 
Jahren als allgemeines Mindestalter für die Beschäftigung von 
Kindern festgelegt, Fotos: ILO/Jeffrey Leventhal/Flickr.com & ILO/
Phan Hien/Flickr.com

zur Berücksichtigung in den staatlichen Verbotslisten 
empfiehlt. Zu diesen gehören:

„a)  Arbeit, die Kinder einem körperlichen, psychologi-
schen oder sexuellen Missbrauch aussetzt;

   b)  Arbeit unter Tage, unter Wasser, in gefährlichen Hö-
hen oder in engen Räumen;

   c)  Arbeit mit gefährlichen Maschinen, Ausrüstungen 
und Werkzeugen oder Arbeit, die mit der manuellen 
Handhabung oder dem manuellen Transport von 
schweren Lasten verbunden ist;

   d)  Arbeit in einer ungesunden Umgebung, die Kinder bei-
spielsweise gefährlichen Stoffen, Agenzien oder Ver-
fahren oder gesundheitsschädlichen Temperaturen, 
Lärmpegeln oder Vibrationen aussetzen kann;

   e)  Arbeit unter besonders schwierigen Bedingungen, bei-
spielsweise Arbeit während langer Zeit oder während 
der Nacht oder Arbeit, bei der das Kind ungerechtfer-
tigterweise gezwungen ist, in den Betriebsräumen des 
Arbeitgebers zu bleiben.“
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Zu Tätigkeiten in der Landwirtschaft, die für Kinder 
zu gefährlich sind, zählt die Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) 
beispielsweise die Nutzung von schweren Landmaschi-
nen, die Ausbringung von Pestiziden oder den Kontakt 
mit Pestiziden bei der Feldarbeit, Tätigkeiten bei extre-
mem Wetter, intensiver Sonneneinstrahlung oder feh-
lendem Trinkwasser (vgl. ILO 2016: 36). 

Der Transport schwerer Lasten gehört zu den schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit, Foto: ILO/Vinh Cat/Flickr.com

Ratifizierung der beiden Kernarbeitsnormen Nr. 132 und  
Nr. 182 der ILO durch Indien, Foto: ILO/Crozet/Pouteau/
Flickr.com

Die indische Regierung definiert „gefährliche Tätig-
keiten“ enger: Im Erweiterungsgesetz zum indischen 
Kinderarbeitsgesetz (Child Labour (Prohibition and 
Regulation) Act, 1986) von 2012 wird unter gefährli-
chen Tätigkeiten lediglich Arbeit in Minen, mit ent-
flammbaren Substanzen und Sprengstoff verstanden. 
Das Gesetz, das zunächst wie ein generelles Verbot von 
Kinderarbeit aller unter 14-Jährigen wirkt, erlaubt zwei 
Ausnahmen: Arbeit von Kindern im familiären Kontext 
und in der audio-visuellen Unterhaltungsindustrie. Die 
zuvor geltende Liste von 18 Tätigkeiten und 65 Prozes-
sen, die für Kinder unter 14 Jahren verboten waren, 
wurde damit aufgehoben. Für den hier interessieren-
den landwirtschaftlichen Sektor war diese Liste aber 
- abgesehen von dem Verbot des Umgangs mit Pestizi-
den – nicht relevant (vgl. ILO 2016b: 3).

Die indische Regierung hat zwar im Jahr 2017 die bei-
den Übereinkommen Nr. 138 und Nr. 182, die zu den 
acht Kernarbeitsnormen der ILO gehören, ratifiziert. 
Doch da die nationale indische Gesetzgebung nicht 
in direktem Widerspruch zu den Bestimmungen der 
Übereinkommen steht, ist nicht davon auszugehen, 
dass diese längst überfälligen Ratifizierungen die ge-
setzliche Regelung von Kinderarbeit in Indien verbes-
sern werden. 

2.2 Kinderarbeit in der Saatgutproduktion von Baumwolle

Während im allgemeinen Baumwollan-
bau Kinderarbeit vor allem bei der Ern-
te, also dem Pflücken der Baumwolle, 
vorkommt, zeigen Studien aus den letz-
ten Jahren, dass bei der Saatgutproduk-
tion von Hybrid-Baumwolle die manuel-
le Bestäubung eines der bedeutendsten 
Aufgabenfelder für Kinderarbeit ist.4 
Diese findet über einen Zeitraum von 
2-3 Monaten statt und ist in mehrere 
Einzelschritte unterteilt. Ungeöffnete Baumwollkapsel, 

Foto: MartinLaBar/Flickr.com

Geöffnete Baum-
wollkapsel, 

Foto: Lau Rey/
Flickr.com

4 S. hierzu auch die umfangreiche Literaturliste in ILO 2016: 30ff.

2  Kinderarbeit in Indien
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Arbeitsschritte und Risiken bei der manuellen Bestäubung 
von Baumwolle in Gujarat

Um das spezielle Hybrid-Saatgut zu züchten, muss eine Sorte (mütter-
liche Linie) mit einer anderen Sorte (väterliche Linie) gekreuzt werden. 
Dafür müssen zunächst bei jeder einzelnen Blüte die Knospenblätter, die 
Blütenblätter und der ganze Staubbeutel-Wirtel mit dem Daumenna-
gel, teils auch mit einer Rasierklinge, entfernt werden, ohne die übrigen 
Blütenteile zu beschädigen. Die meisten ArbeiterInnen arbeiten kniend, 
um sich nicht bücken zu müssen. Sie arbeiten außerdem unter der pral-
len Sonne meist ohne Schatten oder Schutz. 

Die dann folgende Bestäubung der mütterlichen Elternpflanzen mit 
den Pollen der väterlichen Elternpflanze wird jeweils in den frühen Mor-
genstunden durchgeführt. Die ArbeiterInnen halten einen selbst herge-
stellten Metallspieß entweder in der Hand, bücken sich nach den Blüten 
und schaben die Pollen der männlichen Blüten auf die vorbehandelten 
weiblichen Blüten oder sie bücken sich mit dem Spieß im Mund, um die 
Pollen direkt auf die weiblichen Blüten zu schaben. Der Arbeitsablauf 
dauert weniger als 30 Sekunden und wird immer wieder, für mehr als 
drei Stunden am Stück, wiederholt. Der Einsatz von Rasierklingen sowie 
der Metallspieße birgt ein Verletzungsrisiko.

Zweimal pro Woche werden Pestizide auf den Saatgutfeldern ausge-
bracht, auch wenn die ArbeiterInnen auf dem Feld sind. Es gibt keine 
Schutzmaßnahmen für die (männlichen) Arbeiter, die die Pestizide mi-
schen und versprühen. 

Zusammenfassung nach FLA 2004: 9

Manuelle Bestäubung, 
Foto: Sonia Isaac/Flickr.com

Pestizide für den Baumwollanbau, Foto: Reduse.org/Flickr.com

Einerseits handelt es sich bei der manuellen Bestäu-
bung um Arbeitsschritte, die Geschicklichkeit und 
Übung erfordern, andererseits sind sie, wenn sie tage- 
und wochenlang ausgeführt werden, anstrengend und 
eintönig. Da sie außerdem, wie die meisten Tätigkeiten 
in der Landwirtschaft, nur schlecht entlohnt werden, 
werden seit Jahrzehnten in erheblichem Umfang Kin-
der für die manuelle Bestäubung eingesetzt. In der Li-
teratur finden sich als Begründungen für die Beschäfti-
gung von Kindern vor allem drei Aspekte:

Reduzierung der Arbeitskosten
Da die Saatgutproduktion sehr arbeitsintensive Pro-
zesse umfasst, betragen die Arbeitskosten ca. 50 % der 
gesamten Produktionskosten. Angesichts der exis-
tierenden Knappheit an Beschäftigten versuchen die 
FarmerInnen, über die Beschäftigung von Kindern, 
ihre Kosten zu reduzieren. Kinder arbeiten mit hohem 
Einsatz und erhalten weniger Lohn als Erwachsene. Die 
Folge ist allerdings, dass auch die Löhne der Erwach-
senen in diesem Sektor niedrig gehalten werden. Die-
se bevorzugen deshalb Arbeitsmöglichkeiten in nahe 
gelegenen Städten oder Dörfern, wo die Löhne höher 
liegen.

Körperliche Eignung
Die geringe Körpergröße von Kindern und ihre Beweg-
lichkeit erleichtere ihnen die manuelle Bestäubung, da 
sie dabei nicht knien müssten. Kindern werden außer-
dem „flinke Finger“ nachgesagt, die für eine gute ma-
nuelle Bestäubung hilfreich seien.

Folgsamkeit
ArbeiterInnen in der Saatgutproduktion leben in Be-
hausungen am Feldrand, arbeiten in der sengenden 

2  Kinderarbeit in Indien
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angaben auf das Bt-Saatgut: Der staatlich festgelegte 
Maximal-Preis pro Packung Saatgut (450 Gramm Bt-
Baummwolle) liegt aktuell bei 800 Rupien (9,90 Euro) 
für Bt-II-Saatgut und 635 Rupien (7,86 Euro) für das äl-
tere Bt-I-Saatgut. Zusätzlich zu diesem offiziellen Markt 
gibt es einen grauen Markt, auf dem illegal (also ohne 
die entsprechenden Lizenzen) erzeugtes BT-Saatgut 
zu fast der Hälfte des staatlichen Preises verkauft wird. 
Den FarmerInnen zahlen die Saatgutunternehmen im 
Durchschnitt 430 Rupien (5,37 Euro) pro Packung Saat-
gut.

Betrachtet man die Saatgutproduktion in Gujarat, dann 
kann man sich dabei zum einen auf die geographische 
Region konzentrieren, in der die Farmen liegen, und 
zum anderen auf die Regionen, von denen aus die Pro-
duktion kontrolliert wird, und damit die AkteurInnen 
in den Blick nehmen. 

3  Saatgutproduktion in Indien

3 Saatgutproduktion in Indien

Ein Schwerpunkt der indischen Baumwollsaatgut-
produktion befindet sich im indischen Bundesstaat 
Gujarat, wo sie nach Schätzungen einiger Interview-
partnerInnen ca. 24.000-26.000 Hektar Ackerfläche 
einnimmt.5 25-30 nationale und multinationale Saat-
gutunternehmen sind dort in der Saatgutproduktion 
von Baumwolle aktiv, von denen 12-15 fast 70 % Markt-
anteil haben. Zu den bekannten nationalen Saatgutun-
ternehmen gehören Ajeet, Bioseeds, Nuziveedu, Tulsi, 
Ankur, JK, Rasi, Kaveri, Ganga Kaveri, Naths seeds und 
Green Gold. Zu den bekannten multinationalen Kon-
zernen zählt nach dem Ausstieg Monsantos aus dem 
indischen Saatgutgeschäft vor allem die deutsche Bay-
er AG. Zusammen verkaufen sie weit mehr als 100.000 
Bt-Saatgutpäckchen pro Saison, weitere 50.000 bis 
zu max. 100.000 kommen durch die 60-70 kleineren 
Saatgutunternehmen hinzu. Da in Gujarat nahezu aus-
schließlich gentechnisch-veränderte Bt-Baumwolle6  
angebaut wird, beschränken sich die folgenden Preis-

aus einer Situation extremer Armut heraus gezwungen 
zu arbeiten bzw. auch die Kinder zur Arbeit zu schi-
cken. Andererseits führt die Kinderarbeit dazu, dass die 
betroffenen Familien bzw. Kinder kaum aus der Armut 
entfliehen können, weil die Kinder schlecht entlohnt 
werden und aufgrund der langen Arbeitszeiten keine 
Ausbildung erhalten.

Sonne und in langen Arbeitsschichten. FarmerIn-
nen bevorzugen deshalb Kinder, weil sie sich nicht so 
schnell beschweren und folgsamer und leichter zu kon-
trollieren sind.

Die Beschäftigung von Kindern ist Teil eines Teufels-
kreislaufs: Einerseits sind die Kinder bzw. ihre Familien 

3.1 Regionale Verteilung

Baroda

Sabarkantha
Banaskantha

GUJARANT

Innerhalb Gujarats konzentrierte sich bis vor einigen 
Jahren die Saatgutproduktion von Baumwolle auf die 
Distrikte Banaskantha und Sabarkantha. Die Agenten, 
also die Vermittler zwischen Saatgutunternehmen und 
Farmen, organisierten die Produktion in der Regel von 
den städtischen Zentren in der Nähe der Baumwoll-
saatgutfarmen aus. Heutzutage findet der größte Teil 
der Saatgutproduktion (70-80 %) in den Gebieten der 
indigenen Minderheiten Nord-Gujarats und Süd-Ra-
jasthans statt, sowie weiter südlich in der Gegend von 
Bodeli im Distrikt Baroda/Gujarat. Das restliche knappe 
Drittel der Saatgutproduktion findet nach wie vor in Ba-
naskantha und Sabarkantha statt. Die Agenten haben 
die Verlagerung der Produktion nicht mitvollzogen, 

5 Banday / Chakraborty 2018 geben alle Flächen in acre = 0,404686 Hektar an. Da im deutschen Sprachraum die Angaben in Hektar geläufiger sind, wurden alle 
Flächenangaben umgerechnet und gerundet, was zu Ungenauigkeiten führt, aber die Verhältnisse der verschiedenen Angaben untereinander nicht verändert.

6 Bt-Baumwolle enthält Proteine des Bodenbakteriums Bacillus thuringiensis, die für Fressfeinde wie den Baumwollkapselkäfer giftig sind und so den Einsatz von 
Insektiziden reduzieren sollen (vgl. Redaktion Pflanzenforschung 2012: o.p.). Eine kritische Einschätzung zu gentechnische veränderter Baumwolle findet sich im 
Informationsdienst Gentechnik o.J.: o.p.

.
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Ihre Arbeitsdauer auf den Feldern in Banaskantha ver-
kürzten sie deshalb von früher 60-70 Tagen auf heute 
20-25 Tage. In der Folge hat sich die Ackerfläche für 
die Saatgutproduktion in Banaskantha in den letzten 
Jahren deutlich verkleinert und auch die Erträge pro 
Hektar sind gesunken, da die manuelle Bestäubung 
eben nur zu Beginn der Bestäubungszeit in den ersten 
Augustwochen durchgeführt werden kann. Dennoch 
ist die Saatgutqualität in Banaskantha besonders hoch.

Sabarkantha
Im Distrikt Sabarkantha sind die Agenten in und um 
Idar im Nordosten von Gujarat angesiedelt. In diesem 
Distrikt bilden die nicht-indigenen Farmen nur ein 
Zehntel der, wenn man die angrenzenden Gebiete von 
Süd-Rajasthan dazu nimmt, mehr als 16.000 Hektar 
Fläche aller Saatgutfarmen. Die kleinen indigenen Far-
men produzieren, ausschließlich mit Familienarbeit, 
auf Flächen von durchschnittlich nur einem Zehntel 
Hektar Saatgut. Der Ertrag pro Hektar liegt bei fast 700 
kg Saatgut (und damit rund 200 kg höher als auf den 
nicht-indigenen Farmen, die Qualität ist allerdings 
nicht so gut wie auf letzteren). Rund 70 % des Saatguts, 
das in Gujarat produziert wird, stammt aus dieser Regi-
on.

Wenn man davon ausgeht, dass für eine Ackerfläche 
von 0,4 Hektar im Durchschnitt zehn ArbeiterInnen 
während der Blütezeit für die manuelle Bestäubung 

benötigt werden, sind für 
die gesamte Saatgutfläche 
Gujarats mehrere Hundert-
tausend Beschäftigte nötig. 
Saatgut wie das GMS-Saat-
gut, bei dem der Schritt der 
Emaskulation wegfällt, wes-
halb bei gleichem Hektarer-
trag niedrigere Arbeitskos-
ten anfallen, wird deshalb 
zunehmend eingesetzt.

sondern sind in den Städten Banaskanthas und Sabar-
kanthas geblieben und organisieren nun die Saatgut-
produktion in größeren Gebieten. Die Untersuchung 
der Kinderarbeit in der Baumwollsaatgutproduktion 
konzentrierte sich auf die Distrikte Banaskantha und 
Sabarkantha.

Banaskantha
Die Agenten arbeiten überwiegend von Diyodar und 
Kankrej aus. Die Farmen in diesem Distrikt sind mit 
einer Gesamtfläche von knapp 4.800 Hektar überwie-
gend im Besitz indigener FarmerInnen und haben eine 
Durchschnittsgröße von weniger als einem Hektar. 
Einige Farmen erstrecken sich auch über Flächen von 
mehr als zwei Hektar. 

In Banaskantha startet die Aussaat zwischen dem 15. 
April und dem 15. Mai und damit 20-25 Tage früher als 
in den anderen Regionen. Das hängt auch mit der Ab-
hängigkeit von künstlicher Bewässerung zusammen, 
die hier vorherrscht, während in den anderen Regionen 
Regenbewässerung dominiert. Die Saatgutproduktion 
in diesem Distrikt hing immer stark von Wanderarbei-
terInnen aus den indigenen Gebieten Nord-Gujarats 
und Süd-Rajasthans ab. Diese kamen vor allem, um 
die manuelle Bestäubung vorzunehmen, doch in den 
letzten 6-7 Jahren kamen diese WanderarbeiterInnen 
nicht mehr, da sie begannen, auf ihren eigenen Feldern 
in der Herkunftsregion selbst Saatgut zu produzieren. 

3  Saatgutproduktion in Indien

Baumwollfeld in Gujarat, Foto: Emjay Smith/Fotolia.com
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Relevante AkteurInnen in der Saatgutproduktion in 
Indien sind die Saatgutunternehmen, die Agenten, die 
FarmerInnen, die ArbeitsvermittlerInnen (Mets) und 
die ArbeiterInnen. Während die Rolle der Saatgutun-
ternehmen, der FarmerInnen und der ArbeiterInnen 
keiner weiteren Erläuterung bedarf, sind die Rollen der 
Agenten und der Mets hierzulande relativ unbekannt.

Die Agenten kontrollieren insofern die Produktion, als 
die Saatgutfirmen ohne ihre Vermittlung die Farme-
bene nicht erreichen könnten. Die Agenten verteilen 
das von der Saatgutfirma erhaltene Basissaatgut an die 
FarmerInnen, finanzieren ggf. vor, betreiben Entkör-
nungsanlagen, senden das gereinigte Saatgut an das 
Saatgutunternehmen und regeln die Bezahlung zwi-
schen diesem und den FarmerInnen. 

Sie müssen als Vermittler fungieren, wenn die Saatgut-
unternehmen nicht zahlen oder FarmerInnen gegen 
Abzüge von vereinbarten Zahlungen (zum Beispiel auf-
grund mangelnder Qualität des Saatguts) protestieren 
und auf ihrem Geld bestehen. Je mehr indigene Farmen 
in die Saatgutproduktion einsteigen, desto wichtiger 
werden die Vorfinanzierungen, da die indigene Bevöl-
kerung kaum über Geldmittel verfügt, um das Saatgut 
oder möglicherweise notwendige Lohnarbeit vorzufi-
nanzieren. 

Mit den Vorfinanzierungen bezahlen die FarmerInnen 
unter anderem die Vorschüsse für die Arbeitsvermitt-
lerInnen (Mets). Die Mets vermitteln den FarmerInnen 
drei bis vier Monate vor Beginn der manuellen Fremd-
bestäubung Kinder oder Erwachsene als Arbeitskräfte. 
Für ihre Vermittlung werden die Mets pro ArbeiterIn 
und Tag mit 30 Rupien (0,37 Euro) entlohnt. Da die in-

3.2 Die wichtigsten AkteurInnen

Baumwollentkernungsanlage in Gujarat, Foto: Adam Cohn/Flickr.com

terviewten Mets angaben, jedes Jahr 20-50 ArbeiterIn-
nen anzuwerben, entsteht für sie ein Tagesverdienst 
von 600-1.500 Rupien (7,47 – 18,68 Euro). Die Kosten 
für den Transport der ArbeiterInnen auf die Baumwoll-
saatgutfelder tragen die FarmerInnen, die Mets blei-
ben entweder in der Farmregion oder kehren wieder 
in ihre Herkunftsregion zurück. Sie haben auch eine 
Schutzfunktion für die von ihnen vermittelten Arbei-
terInnen und ein Interesse, dass die Löhne korrekt aus-
gezahlt werden und die ArbeiterInnen gesund bleiben 
und nicht geschlagen werden. Insbesondere für Kinder 
können sie sehr wichtig sein, da diese in der Gegenwart 
von Mets von den Farmern meist nicht so drangsaliert 
werden. Mets sind häufig ehemalige ArbeiterInnen, die 
nach Jahren der Arbeit schrittweise zum/zur Arbeits-
vermittlerIn befördert werden. Ihre lokalen Kontakte 
und Netzwerke sowie ihre Reichweite ermöglichen es 
ihnen, ArbeiterInnen zu vermitteln. Einer der inter-
viewten Mets erklärte:

"Überwiegend 13-16jährige arbeiten hier. 
Ansonsten wären sie arbeitslos. Erwach-
sene wollen diese Arbeit nicht wegen der 
niedrigen Löhne. Die Schulen funktionieren 
nicht, die LehrerInnen kümmern sich nicht 
darum, ob die Kinder kommen oder herumlun-
gern; Schulen verteilen kein Mittagessen. 
Die Kinder werden Vagabunden, wenn sie nicht 
arbeiten. Die Eltern denken auch, dass 
ihre Kinder wenigstens arbeiten und etwas 
verdienen sollen, wenn sie schon nicht lernen 
können.“

3  Saatgutproduktion in Indien
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Dass die Saatgutproduktion sich zunehmend aus den 
nicht-indigenen Gebieten in die indigenen Herkunfts-
regionen verlagert, führt auch zur schwindenden Be-
deutung der Mets für die Saatgutproduktion. Denn ihre 
Haupttätigkeit besteht darin, WanderarbeiterInnen 
anzuwerben und für die manuelle Bestäubung auf die 
Saatgutfelder in Gujarat zu bringen. Ein Met aus dem 
Distrikt Dungarpur berichtete, dass nicht nur Erwach-

sene schwieriger anzuwerben seien, sondern dass auch 
die wachsende Tendenz, Kinder zur Schule zu schi-
cken, sein Geschäft zurückgehen ließe. Deshalb wür-
den mehr Kinder auf Farmen in der Nähe, parallel zum 
Schulbesuch, für eine kürzere Periode von 15-20 Tagen 
arbeiten. Für die Anwerbung dieser Kinder benötigen 
die FarmerInnen aber keine Mets, sondern können die-
se direkt kontaktieren. 

Manche Kinder, so ein Met, kommen jedes Jahr zur Arbeit auf den Saatgut-
feldern, sie hätten eine regelrechte „Beziehung“ zu der Arbeit entwickelt:

"Heute sind Kinder alle so klug; sie kontaktieren mich mit ihren Mobiltelefonen und fragen 
nach Arbeit. Sie haben sich daran gewöhnt, sind klüger und stärker und wissen, dass 
sie Wege finden, um ihr Auskommen zu verdienen – auch wenn sie nicht zur Schule gehen. 
Zuhause würden sie hungern, aber wenn sie arbeiten gehen, haben sie regelmäßiges 
Essen und manche werden hier sogar gesünder.“

Indien ist mit etwa einem Viertel der weltweit produ-
zierten Baumwolle der größte Baumwollproduzent 
weltweit. Die Einführung der gentechnisch veränder-
ten Bt-Baumwolle im Jahr 2002/03 führte zu einer Ver-
dreifachung der Baumwollproduktion bis 2015. Heute 
werden auf rund 82 % der Baumwollanbaufläche Bt-
Hybride angebaut.

Die Produktion von Hybridsaatgut hat in Indien jedoch 
eine viel längere Geschichte: Seit den 1970er Jahren 
wurden lokal angepasste Hybride vom öffentlichen 
Sektor gezüchtet und von staatlichen Saatgutkonzer-
nen verkauft (vgl. Ferenschild 2015: 1-4). Die Maha-

3.3 Dominanz von Bt- und Hybridsaatgut

rashtra Hybrid Seeds Company Limited (Mahyco) war 
1979 das erste private Unternehmen, das Vermark-
tungsrechte erlangte. Schon lange vor der Einführung 
von Bt-Hybriden waren die BaumwollfarmerInnen also 
mit Hybridsaatgut und der Praxis vertraut, jedes Jahr 
Saatgut von Händlern zu kaufen. Mittlerweile werden 
98 % des indischen Baumwollsaatguts von privaten Un-
ternehmen erzeugt.

Der indische Bt-Baumwollsaatgutsektor ist geprägt von 
einem Technologiemarkt und einem Saatgutmarkt. 
Technologieanbieter lizenzieren ihre Technologie an 
heimische Saatgutunternehmen. Das lizenzierte Bt-
Baumwollsaatgut der Technologieanbieter wird von 
den Saatgutunternehmen genutzt und mit ihren eige-
nen Hybridsorten gekreuzt. Die Saatgutunternehmen 
können ihre so erzeugten Bt-Hybride nicht ohne Pa-
tentlizenz des Technologieanbieters produzieren und 
vermarkten, während der Technologieanbieter diese 
Hybride nicht ohne Genehmigung der Saatgutfirma 
vertreiben kann.

Monsanto war weltweit das erste Unternehmen, das die 
Bt-Baumwolltechnologie entwickelte und vermarkte-
te. Monsanto lizenzierte die Technologie im Jahr 1988 
an den indischen Konzern Mahyco mit der Perspektive, 
in den indischen Hybridsaatgutsektor eintreten zu kön-

Indien ist der größte Baumwollproduzent weltweit, auf 82 % 
der Baumwollanbaufläche wird gentechnisch veränderte 
Baumwolle angebaut, Foto: Adam Cohn/Flickr.com

3  Saatgutproduktion in Indien
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nen. Dafür gründeten Monsanto und Mahyco das Joint 
Venture MMBL.

Dieses erhielt 2002/03 als erste Firma die Zulassung 
einer Bt-Baumwolle durch das GEAC (Genetic Enginee-
ring Appraisal Committee under the Ministry of Envi-
ronment, Forest and Climate Change), verfügte so über 
den Wettbewerbsvorteil eines frühen Markteintritts 
und baute über Lizenzvereinbarungen mit lokalen 
Saatgutfirmen nahezu eine Monopolstellung auf. Von 
den rund 1.200 Bt-Baumwollhybriden, die vom GEAC 
genehmigt wurden, haben fast 1.000 die Bt-Technolo-
gie von MMBL integriert und diese werden in mehr als 
99 % des indischen Baumwollanbaus verwendet. Aktu-

ell vergibt MMBL Lizenzen an mehr als 50 lokale Saat-
gutfirmen gegen Gebühren und eine Vorab-Zahlung, 
die die Saatgutpreise erheblich erhöhen. MMBL verfügt 
damit über eine beherrschende Stellung auf dem Tech-
nologiemarkt. Kürzlich verkaufte Monsanto sein indi-
sches Baumwollsaatgutgeschäft (Monsanto Holdings 
Pvt Ltd., ein MMBL-Lizenznehmer, der das Baumwoll-
saatgut BG-I und BG-II produzierte und vermarktete) 
an die Firma Tierra Agrotech aus Hyderabad, um die 
Genehmigung der Übernahme von Monsanto durch 
Bayer zu sichern.

Zusammenfassend lassen sich als wichtigste Entwick-
lungen der letzten Jahre festhalten: Erstens der Sieges-
zug des BT-Hybrid-Saatguts, zweitens die Verlagerung 
der Produktion von großen, nicht-indigenen, kommer-
ziellen Farmen, zu kleinen, familieneigenen indigenen 

Betrieben und drittens die Ver-
lagerung der Arbeitsform von 
vorherrschender Wanderar-
beit zu Familienarbeit.

Anders als in Indien werden in den afrikanischen Ländern, in denen 
Baumwolle angebaut wird, vor allem lokale, nicht speziell gezüchtete 
Baumwollsorten eingesetzt. Nur in wenigen Ländern (wie z.B. Südaf-
rika und bis vor kurzem Burkina Faso) dominiert gentechnisch-verän-
derte Baumwolle den Saatgutsektor, Hybridsaatgut ist bis auf weni-
ge Länder, in denen indische Saatgutkonzerne aktiv geworden sind, 
nicht präsent. Dementsprechend ist es unwahrscheinlich, dass der 
Arbeitsschritt der manuellen Bestäubung in größerem Umfang bisher 
überhaupt vorkommt. 

Allerdings kaufte der indische Saatgutkonzern Mahyco im Jahr 2014 
60 % der Anteile der Quton Seed Company in Simbabwe und kündigte 
an, mit der Produktion von Hybrid-Saatgut und dann auch mit gen-
technisch-verändertem Saatgut zu beginnen (vgl. Vora 2015: o.p.). 

In Äthiopien plant die Regierung, eine gentechnisch-veränderte Baum-
wollsorte von Mahyco zuzulassen – und importiert bereits Saatgut aus 
Simbabwe. In Mosambik wurden auch bereits Baumwollhybridsorten 
aus Indien importiert (vgl. van der Ven / Viot / Montagnon 2017: 7f.26). 
Die Regierung Tansanias kündigte ebenfalls die Züchtung von Baum-
wollhybriden an (vgl. Tanzania Cotton Board 2010: 37.41).

Auch wenn sich in diesen hier exemplarisch genannten Regierungs-
vorhaben vor allem Zukunftspläne und noch keine Realität ausdrü-
cken, so haben diese Pläne doch Folgen für Nachhaltigkeitsstandards: 

Biotechnologische Entwicklung von Saatgut bei Mahyco, 
Foto: https://www.facebook.com/MahycoSeeds

Kauf des Monsanto-Baumwoll-
saatgutgeschäfts durch Tierra 
Agrotech aus Hyderabad, 
Foto: http://www.tierraseedsci-
ence.com/crop_cotton.html

Blick nach Afrika Die genannten Länder gehören zu den Partnerlän-
dern von Cotton made in Africa, in einigen wird auch 
Fairtrade-Baumwolle oder Baumwolle der Better Cot-
ton Initiative angebaut. Die beiden letzten Standards 
zertifizieren außerdem auch indische Baumwolle. 
Für die Saatgutproduktion haben alle drei Standards 
keine Nachhaltigkeitskriterien. Fairtrade und CmiA 
haben zwar ein Ausschlusskriterium für gentechnisch-
verändertes Saatgut, aber keine Kriterien für den Ein-
satz von Hybrid-Saatgut. Sollte sich in naher Zukunft 
Hybrid-Saatgut in afrikanischen Ländern durchsetzen 
oder zunehmend Hybridsaatgut aus Indien importiert 
werden, wird der Arbeitsschritt der manuellen Bestäu-
bung dort Einzug halten – mit allen arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen der Saisonarbeit und eventuell auch mit 
einem Anstieg der Kinderarbeit.

Bald gentechnisch verändertes Saatgut 
durch die Quton Seed Company in Simbab-
we?, Foto: https://www.facebook.com/
QutonSeeds 

3  Saatgutproduktion in Indien
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stritten den Einsatz von Kinderarbeit ab oder wiesen 
Kinder an, sich zu verstecken. Es konnten nur sehr we-
nige Daten von den nicht-indigenen Farmen gesam-
melt werden. Auf Farmen der indigenen Bevölkerung 
wiederum ist die Erhebung zu Kinderarbeit schwierig, 
weil Kinder, die auf dem Feld arbeiten, als Familienar-
beitskräfte getarnt werden können, die außerhalb der 
Schulzeit auf der elterlichen Farm helfen. Eine Folge ist, 
dass die erhobenen Daten zu den indigenen Betrieben 
eher zu niedrige Angaben zur Kinderarbeit enthalten. 

4 Untersuchungsergebnisse

Im Herbst 2017 fanden für die Erstellung dieser Studie 
zahlreiche Befragungen in der Projektregion statt. Es 
wurden drei separate Erhebungsbögen zur Befragung 
auf den Farmen, der ArbeiterInnen und der Haus-
halte in den Dörfern erstellt. Sechs Unterbezirke mit  
62 Dörfern und 3.822 Haushalten wurden so erfasst 
und zusätzlich sieben Agenten und drei Arbeitsvermitt-
lerInnen (Mets) befragt. Die Erfahrungen von Kinderar-
beiterInnen wurden zusätzlich durch das Angebot er-
hoben, dass diese ihre Erfahrungen zeichnen konnten.

Bei sensiblen Themen wie Kinderarbeit ist die Datener-
hebung immer schwierig. FarmerInnen und Agenten 

Die KinderarbeiterInnen erhielten während der Befragungen die Möglichkeit, 
ihre Erfahrungen zu zeichnen, Foto: PRAYAS

4  Untersuchungsergebnisse
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4.1 Die Kinder

Insgesamt ergaben die drei Einzelerhebungen sehr un-
terschiedliche Anteile von Kinderarbeit und Arbeit He-
ranwachsender an allen ArbeiterInnen (s. Tab. 1):

• Die Erhebung auf den Farmen umfasste 113 Farmen 
(97 indigene, 16 nicht-indigene) und 795 ArbeiterIn-
nen in Banaskantha, Sabarkantha (beide Nord-Guja-
rat), Udaipur und Dungarpur (beide Süd-Rajasthan). 
Sie ergab einen Anteil von rund 12 % Kinderarbeit 
und knapp 20 % jugendlicher ArbeiterInnen an den 
795 ArbeiterInnen. Dieses Ergebnis spiegelt vermut-
lich nicht den tatsächlichen Umfang von Kinderar-
beit wider, da die FarmerInnen dazu tendieren, die 
Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen abzu-
streiten.

• Die Befragung von 569 ArbeiterInnen ergab einen 
Anteil von 26 % Kinderarbeit und 40 % Jugendarbeit.

• Die Erhebung auf den Dörfern, die schätzungswei-

Tabelle 1: ArbeiterInnen nach Alter und Geschlecht (Ergebnisse der drei Erhebungen)

 Farm-Erhebung ArbeiterInnen-Erhebung Dorf-Erhebung

 absolut Prozent* absolut Prozent* absolut Prozent*
ArbeiterInnen gesamt 795 100 569 100 4.644 100
Erwachsene (männlich) 288 36 117 21 1.160 25
Erwachsene (weiblich) 253 32 73 13 876 19
Jugendliche (männlich) 85 11 155 27 1.391 30
Jugendliche (weiblich) 72 9 74 13 675 15
Kinder (männlich) 47 6 84 15 255 5
Kinder (weiblich) 50 6 66 12 287 6
Kinderarbeit gesamt 97 12 150 26 542 12
Jugendarbeit gesamt 157 20 229 40 2.066 44
Kinder- & Jugendarbeit gesamt 254 32 379 67 2.608 56
erwachsene Arbeitskräfte gesamt 541 68 190 33 2.036 44
weibliche Arbeitskräfte gesamt 375 47 213 37 1.838 40
männliche Arbeitskräfte gesamt 420 53 356 63 2.806 60

* Prozentangaben gerundet

se 4.644 ArbeiterInnen erfasste, ergab einen Anteil 
von knapp 12 % Kindern und über 44 % Jugendli-
chen.

Ausgehend von den Farmdaten (12 % Kinderarbeit,  
20 % Jugendarbeit) würden bei einer durchschnittli-
chen Beschäftigung von 10 ArbeiterInnen pro 0,4 Hek-
tar hochgerechnet auf die mehr als 7.200 Hektar Saat-
gutfläche der nicht-indigenen Farmen knapp 22.000 
Kinder und 35.500 Jugendliche arbeiten. Zählt man 
die Fläche der indigenen Farmen, die überwiegend 
mit Familienarbeit arbeiten, hinzu, dann käme man 
auf mehr als 57.000 Kinder und knapp 93.000 Jugend-
liche, die in der vergangenen Saison in der manuellen 
Bestäubung von Baumwolle gearbeitet haben. Diese 
Schätzung wirkt auf den ersten Blick vielleicht sehr 
hoch, dennoch zeigt sie gegenüber der Vorgängerstu-
die aus dem Jahr 2008 einen Rückgang.7

Die Befragungen lassen 
einen hohen Anteil an Kin-
derarbeit bei der Baumwoll-
saatgutproduktion in Gujarat 
erahnen, Foto: PRAYAS

7 Khandelwal / Katiyar / Vaishnav 2008 hatten bei einer Erhebung unter 604 ArbeiterInnen einen Anteil von rund 33 % KinderarbeiterInnen und 42 % jugendlicher Ar-
beiterInnen erhoben, woraus sich hochgerechnet auf die gesamte damalige Produktionsfläche eine Schätzung von absolut 83.333 Kindern und 105.250 Jugendlichen 
in der Baumwollsaatgutproduktion ergab (Angaben nach Banday / Chakraborty 2018: 21).

4  Untersuchungsergebnisse



15
Kinderarbeit auf indischen Baumwollsaatgutfeldern

Für das Verlassen der Schule gaben die Kinder und Ju-
gendlichen verschiedene Gründe an. Diese reichten 
von Schlägen und Unwohlsein in der Schule über die 
Kosten (bei den Jugendlichen) bis hin zu Arbeitsdruck 
durch die Hausarbeit in der Familie oder die Farmar-
beit. Viele gaben mehr als einen Grund an. Rund 20 % 
der Kinder und Jugendlichen nannten keine spezifi-
schen Gründe.

Alter und Geschlecht der KinderarbeiterInnen

Schaut man genauer auf die Altersgruppen der Kinder-
arbeiterInnen aus der insgesamt 150 Kinder umfassen-
den ArbeiterInnen-Erhebung (s. auch Tab. 1), dann war 
der größte Teil der Kinder bereits 14 Jahre alt (42 Jun-
gen, 25 Mädchen). Die Jüngsten waren erst neun Jahre 
alt (s. Tab. 2).

Tabelle 2: Alter und Geschlecht der KinderarbeiterInnen 

Alter Jungen Mädchen Gesamt Prozent*

9 1 1 2 1
10 4 3 7 5
11 4 1 5 3
12 12 17 29 19
13 21 19 40 27
14 42 25 67 45
Gesamt 84 66 150 100

Quelle: ArbeiterInnen-Daten, s. auch Tabelle 1                                   *Prozentangaben gerundet

Rund ein Drittel der befragten Kinder und Jugendlichen hat 
nie eine Schule besucht, Foto: ILO/Flickr.com

Nicht nur unter den Kindern, sondern auch in den an-
deren Altersgruppen wurden weniger weibliche als 
männliche ArbeiterInnen festgestellt. Dies scheint auf 
eine Reduktion der Beschäftigung von Frauen in der 
Saatgutproduktion hinzudeuten. Doch ist dieses Er-
gebnis nicht zu verallgemeinern und erst einmal nur 
aussagefähig für diese Untersuchung. Denn zum einen 
bestand das Interviewteam nur aus Männern (die leich-
teren Zugang zu Interviews mit Männern hatten) und 
zum anderen besagen andere Studien sowie die Aussa-
gen von Agenten, ArbeitsvermittlerInnen und Farme-
rInnen, dass nach wie vor bevorzugt Arbeiterinnen für 
die Saatgutproduktion eingestellt werden.

Bildungsniveau der arbeitenden Kinder und 
Jugendlichen

Rund ein Drittel der befragten Kinder und Jugendli-
chen hat nie eine Schule besucht. Dies trifft in beiden 
Altersgruppen häufiger für Mädchen als für Jungen zu. 
Ein Drittel der Kinder und rund 20 % der Jugendlichen 
haben die Primarstufe, die die Klassen 1-8 umfasst, 
nicht abgeschlossen. Um die 30 % beider Altersgruppen 
haben die Primarstufe abgeschlossen und rund 10 % der 
Jugendlichen haben auch die Sekundarstufe, die die 
Klassen 9-12 umfasst, besucht. Das Bildungsniveau der 
Kinder und Jugendlichen, die in der Saatgutproduktion 
arbeiten, kann also als sehr niedrig bezeichnet werden.

4  Untersuchungsergebnisse
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4.2 Arbeitsbedingungen

Arbeitszeit

Alle Kinder berichteten von Arbeitstagen, die mindes-
tens acht Stunden dauerten. Die deutliche Mehrheit 
arbeitete sogar regelmäßig zehn Stunden täglich. Ein 
Viertel der Kinder arbeitete weniger als 30 Tage auf 
den Farmen, bei zwei Dritteln lag die Arbeitsdauer zwi-
schen 30 und 60 Tagen und die übrigen blieben mehr 
als 60 Tage auf den Farmen. Ein Mädchen berichtete, 
dass sie sechs Monate auf der Farm arbeiten musste, be-
vor sie ihren Lohn erhielt.

Lebensbedingungen auf der Farm

Wer als SaisonarbeiterIn auf den Farmen arbeitet, 
wohnt dort auch meistens. Die Hälfte der ArbeiterIn-
nen berichtete von (Massen-) Unterkünften mit stabilen 
Wänden und Dächern, 13 % waren in Lehmhütten un-
tergebracht und mehr als 30 % übernachteten im Frei-
en. Der größte Teil war mit weniger als zehn Menschen 
in einem Raum untergebracht, rund ein Drittel teilte 
sich mit zehn bis 20 Menschen die Unterkunft und ein 
kleinerer Teil sogar mit bis zu 30 anderen.

Die Unterkünfte haben in der Regel keine gesonderten 
sanitären Einrichtungen für Männer und Frauen. Män-
ner und Frauen sind auch in den Schlafräumen über-
wiegend nicht getrennt untergebracht. Überhaupt 
sind sanitäre Einrichtungen Mangelware. Fast alle Kin-
der berichteten davon, dass sie sich im Freien waschen 
und erleichtern müssten. 

Mehr als 37 % der ArbeiterInnen berichten von fehlen-
der medizinischer Versorgung in der Nähe der Farmen. 

Wenn vorhanden, wird diese den ArbeiterInnen nur 
unter Lohnabzug zur Verfügung gestellt. Für lokale 
ArbeiterInnen trägt der Farmer/die Farmerin hierbei 
weniger Verantwortung. Kinder erzählten uns von 
Schmerzen in den Fingernägeln, für die sie selbst Medi-
kamente besorgen sollten. Sie mussten lange Stunden 
unter der Sonne und auf schlammigen Feldern arbei-
ten, und unter großem Zeitdruck ihre Arbeit verrich-
ten. Im Gegensatz zu ArbeitsmigrantInnen haben loka-
le ArbeiterInnen die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben 
oder den Arbeitsplatz zu verlassen, wenn sie krank sind.

Missbrauch ist ein Problem, das oft verborgen bleibt, 
weil es die Betroffenen Überwindung kostet, ihre/sei-
ne Erfahrungen zu teilen. Dementsprechend ergab 
die Erhebung einen Anteil von weniger als 5 % von 
Missbrauch am Arbeitsplatz Betroffener unter den Be-
fragten. Dabei handelte es sich meist um psychischen 
Druck, schneller und härter arbeiten zu müssen. Quali-
tative Interviews mit KinderarbeiterInnen zeigen, dass 
körperliche Übergriffe am Arbeitsplatz bei Kindern be-
sonders häufig vorkommen. Die meisten Kinder zeich-
neten FarmerInnen mit einem Stock in der Hand und 
erzählten Geschichten, dass sie oder andere von den 
FarmerInnen verprügelt wurden.

Ein Mädchen berichtete, dass sie sechs Monate auf der Farm arbeiten 
musste, bevor sie ihren Lohn erhielt, Foto: PRAYAS

Kinder zeichneten einen Farmer mit einem Stock in der 
Hand, der die Kinder bedroht, Foto: PRAYAS

4  Untersuchungsergebnisse
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Ein anderes Mädchen berichtete, dass der Farmer ei-
nen Jungen aus ihrem Dorf geschlagen hatte. Der Jun-
ge rannte danach weg in sein Dorf. Die Kinder würden 
sich oft in den Baumwollfeldern verstecken, um sich 
vor Schlägen zu schützen. 

„Der Farmer schlug mich, weil 
ich bei der Bestäubung durch-
einander gekommen war und 
Blüten übersehen hatte. Ich war 
wütend und traurig, aber wem 
sollte ich das sagen? Nach kur-
zer Zeit hab ich weitergearbei-
tet, sonst wäre mir der Tages-
lohn abgezogen worden.“

„Der Farmer sagte uns, wir soll-
ten einen Wasserbehälter mit 
aufs Feld nehmen und dort trin-
ken, anstatt zum Brunnen zu 
kommen. Aber wir haben die 
Behälter nicht mitgenommen. 
Als wir am Feldrand saßen und 
Früchte aßen, kam er von hinten 
und warf die Behälter auf uns. 
Wir rannten weg und versteck-
ten uns in den Baumwollpflan-
zen (von 15h an) bis Mitter-
nacht. Die ArbeiterInnen in den 
Nachbarfeldern sahen uns und 
erzählten unserem Arbeitsver-
mittler, dass wir uns verstecken. 
Er kam und brachte uns zurück.“ 

„... wenn der Farmer schlägt, 
dann möchte ich nach Hause. 
Aber wenn ich gehe, wird er 
meinen Lohn nicht zahlen.“

Löhne

Die Tageslöhne bewegten sich zwischen 120 und 300 
Rupien (1,49-3,74 Euro), mehr als 80 % erhielten aller-
dings Tageslöhne unter 150 Rupien (1,87 Euro). Mehr 
Frauen (87 %) als Männer (79 %) lagen in dieser unteren 
Lohngruppe. Die höchsten Löhne für Männer waren 
300 Rupien und für Frauen 230 Rupien (2,86 Euro). Un-
ter den Kindern verdienten 96 % weniger als 150 Rupi-
en.

Diese Lohnangaben bedeuten, dass der überwiegende 
Teil der ArbeiterInnen und fast alle Kinder deutlich un-
terhalb des staatlichen nationalen Mindestlohnes von 
300 Rupien für ungelernte landwirtschaftliche Tätig-
keiten entlohnt werden. Nur zwei Männer aus der ge-
samten Befragung erhielten den staatlichen Mindest-
lohn. Die einzelnen Bundesstaaten haben zwar einen 
gewissen Spielraum in der Festlegung ihrer jeweiligen 
Mindestlöhne, diese dürfen aber nicht unterhalb des 
nationalen Mindestlohns liegen. Dass die realen Löhne 
in Gujarat so niedrig sind, kann auch der sehr geringen 
Verhandlungsmacht der überwiegend indigenen Ar-
beiterInnen geschuldet sein. Im Fall der Kinder ist diese 
Verhandlungsmacht noch geringer.

Die Befragung zu den 
Löhnen der ArbeiterInnen 
hat ergeben, dass diese 
unterhalb des staatlichen 
nationalen Mindestlohns 
entlohnt werden, 
Foto: Ray Witlin/World 
Bank/Flickr.com
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Leben und Arbeiten auf dem Saatgutfeld. Die Zeichnung zeigt 
Kinder, die auf der Farm arbeiten, Fladenbrot backen, sich an 

einem Wassertank waschen und sich erholen, Foto: PRAYAS

Die Löhne werden erst am Ende der Saison ausgezahlt 
und jeglicher Widerstand, wie das Verlassen oder Fern-
bleiben von der Arbeit oder das Nicht-Erfüllen einer zu-
gewiesenen Aufgabe, führt zu Abzügen oder zu einer 
Einbehaltung des Lohns. Fast zwei Drittel der Arbeite-
rInnen sah sich mit Lohnabzügen konfrontiert. Viele 
erhielten Löhne, die 20 % unter dem versprochenen 
Lohn lagen. Es kommt also in erheblichem Ausmaß zu 
Lohnabzügen.

der Farmer beachtete sie gar nicht und erklärte außer-
dem, dass die, die einfach gehen würden, keinen Lohn 
erhalten würden – auch nicht den Lohn aus der Farm-
arbeit. Die Kinder, auch Basantilal, hörten aber nicht 
auf, den Farmer anzuflehen, in der Hoffnung, er würde 
nachgeben. Das tat er aber nicht und die Angst um die 
Lohnzahlung ließ die Kinder auf der Baustelle bleiben, 
auch wenn die Arbeit ihnen immer mehr zusetzte. Als 
Diwali (hinduistisches Lichterfest) näher rückte, spitz-
te sich der Konflikt zwischen den KinderarbeiterInnen 
und dem Farmer zu: Die Kinder wollten Diwali unbe-
dingt zu Hause verbringen, der Farmer ließ sich davon 
nicht beeindrucken. Vermutlich hätten die Kinder kei-
ne Chance gehabt, zu Diwali nach Hause zu kommen, 
wenn in der Zwischenzeit nicht Basantilals Familie den 
Met kontaktiert und sich darüber beschwert hätte, dass 
ihr Kind immer noch nicht zu Hause sei. Der Met mach-
te sich auf die Suche nach Basantilal und nahm ihn von 
der Baustelle mit – aber der Farmer hat seinen Lohn bis 
heute nicht gezahlt.

Basantilal nahm an einem Gruppengespräch mit Kin-
derarbeiterInnen auf den Baumwollsaatgutfeldern 
teil. Diese Gespräche fanden im Rahmen der Erhebung 
zu Art und Umfang der Kinderarbeit auf den Baum-
wollsaatgutfeldern in Gujarat und Rajasthan im Herbst 
2017 statt. Als die Kinder gebeten wurden, ihre Arbeits-
erfahrungen zu zeichnen und alle die Arbeit auf den 
Feldern malten, malte er tönerne Lampen, Kerzen und 
Blumen und schrieb das Wort „Diwali“. Auf die Nach-
fragen der Interviewer erzählte er von seinen Qualen, 
als er Diwali fast fern von zu Hause hätte verbringen 
müssen. Er war hilflos gegenüber dem Farmer, der sei-
nen Lohn beschlagnahmt hatte, und mit jedem Arbeits-
tag, der diese Summe ansteigen ließ, wurde es für ihn 
schwieriger, einfach zu gehen.

Basantilal lebt in Phalasiya im Distrikt Udaipur. Er war 
noch nicht 14 Jahre alt, als er vor kurzem auf Druck sei-
ner Familie die Schule verließ. Seine Eltern schickten 
ihn auf eine Saatgutfarm für Baumwolle. Vermittelt 
wurde die Arbeit über einen sog. „Met“, einen Arbeits-
vermittler, der einen Tageslohn von 130 Rupien (1,61 
Euro) versprach. Nachdem die manuelle Bestäubung 
auf den Baumwollfeldern beendet war, bot der Farmer 
Basantilal und einigen anderen Jugendlichen Arbeit 
auf einer Baustelle zu einem Tageslohn von 200 Rupien 
(2,48 Euro) an. Diese deutliche Lohnsteigerung verleite-
te die Kinder dazu, das Angebot anzunehmen – ohne zu 
ahnen, wie hart die Tätigkeit auf dem Bau sein würde. 
Der Farmer nutzte diese Ahnungslosigkeit aus. Er teil-
te ihnen außerdem mit, dass ihr gesamter Lohn aus der 
Arbeit in den Saatgutfeldern und der Lohn von der Bau-
stelle bei Beendigung ihrer Tätigkeit auf einen Schlag 
ausgezahlt werden würde. An der Baustelle mussten 
die Kinder auf der Veranda des Hauses schlafen und 
während der Arbeit erwachsene BauarbeiterInnen un-
terstützen. Die Kinder merkten schnell, dass die Bau-
arbeit zu hart für sie war. Sie wollten aufhören, doch 

Basantilal träumt von Diwali, Foto: PRAYAS
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5 Empfehlungen

Die Veränderungen in der indischen Saatgutproduk-
tion von Baumwolle über die letzten Jahre sind offen-
sichtlich: Durch die Verlagerung großer Teile der Saat-
gutproduktion auf kleine familiengeführte Farmen in 
den indigenen Gebieten hat sich der Charakter der Kin-
derarbeit verändert. Die Kinder-Lohnarbeit, verbunden 
mit Binnenmigration, hat auf den Saatgutfeldern Guja-
rats abgenommen. Die Kinderarbeit im Kontext von Fa-
milienarbeit auf kleinen Farmen spielt nun eine größe-
re Rolle. Sofern sie nicht ausbildungsverhindernd und 
nicht gesundheitsgefährdend ist und nicht als Lohnar-
beit auf Nachbarfarmen stattfindet, widerspricht die-
se Form der Kinderarbeit nicht dem indischen Gesetz, 
wohl aber dem Verständnis der ILO von Kinderarbeit 
(s. Kap. 2). Allerdings ist es auf den kleinen Familienfar-
men schwierig zu überprüfen, ob dort ausschließlich 

5  Empfehlungen

die Kinder der FarmerInnen arbeiten und diese durch 
ihre Tätigkeit auf der Farm nicht in ihrer Ausbildung 
und Entwicklung eingeschränkt werden. Außerdem 
zeigte die Untersuchung auch, dass Wanderarbeit von 
Kindern zum Lohnerwerb weiterhin vorkommt, wenn 
auch das Ausmaß geringer zu sein scheint als noch vor 
zehn Jahren. 

Angesichts dieses Befunds müssten vielfältige Maß-
nahmen durch eine Reihe beteiligter AkteurInnen er-
griffen werden, um das Risiko von Kinderarbeit, die in-
ternationale Arbeitsnormen verletzt, in der indischen 
Saatgutproduktion von Baumwolle zu beheben. Im Fol-
genden werden die aus Sicht von CLRA und SÜDWIND 
relevantesten Maßnahmen angesprochen.

Sofern Kinderarbeit nicht ausbildungsverhindernd ist, 
widerspricht sie nicht dem indischen Gesetz, wohl aber dem 
Verständnis der ILO von Kinderarbeit, Foto: ILO/Flickr.com

Verlagerung großer Teile der 
Saatgutproduktion auf kleine 

familiengeführte Farmen, 
Foto: PRAYAS
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5  Empfehlungen

Transparenz und Verantwortung in der Wert-
schöpfungskette

Der Kostendruck in der Wertschöpfungskette trägt 
dazu bei, dass FarmerInnen auf Kinderarbeit als eine 
Strategie zur Kostensenkung zurückgreifen. Die Ver-
antwortung für die Kinderarbeit darf deshalb nicht al-
lein den FarmerInnen zugeschoben werden. Die direkt 

Quelle: Banday / Chakraborty 2018: 55
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Abb. 2: Regulierung und Verantwortung in der Saatgutproduktion 
von Baumwolle – ein Vorschlag 

involvierten AkteurInnen bis hin zu den Saatgutkon-
zernen, aber auch die staatliche Ebene müssen in eine 
Verbesserung der Situation einbezogen werden. Das 
Schaubild veranschaulicht die verschiedenen Verant-
wortlichkeiten und enthält einen Vorschlag für ein dif-
ferenziertes Berichts- und Kontrollmodell auf verschie-
denen Ebenen (s. Abb 2).
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Indien muss seine Gesetze zur 
Kinderarbeit anpassen, 

Foto: ILO/Thanh Hoa/Flickr.com
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• Die Technologie-Unternehmen (wie z.B. Bayer/Mon-
santo), die entscheidende ökonomische Macht in der 
Kette haben, müssen sicherstellen, dass die Saatgut-
unternehmen, an die die Lizenzen erteilt werden, in 
Übereinstimmung mit internationalen Arbeitsstan-
dards das Saatgut produzieren lassen.

• Die Saatgutunternehmen, die Agenten und die Far-
merInnen müssen durch die nationalen und bundes-
staatlichen Arbeitsministerien kontrolliert werden. 
Die Berichte dieser AkteurInnen, über die Einhal-
tung der Arbeitsnormen bzw. deren Verletzung, soll-
ten öffentlich zugänglich sein.

• Lokale Nicht-Regierungsorganisationen sollten 
erstens in Kooperation mit ihren internationalen 
Partnerorganisationen und der Regierung Arbeite-
rInnen, Mets, FarmerInnen und lokale Gemeinden 
sensibilisieren. Zudem und zweitens sollten sie Ar-
beiterInnen und Mets mobilisieren und organisie-
ren, um effektive Lohnverhandlungen zu führen, 
bessere Arbeitsbedingungen auszuhandeln und Kin-
derarbeit zu begrenzen.

Was bedeutet das konkret?

Sozialklauseln in Verträgen zwischen Techno-
logie-Unternehmen und Saatgutunternehmen 
aufnehmen

Nachdem Monsanto sein Baumwoll-Saatgutgeschäft 
in Indien an Tierra Agrotech verkauft hat, ist Monsanto 
nun nur noch über MMBL, ein Joint Venture mit Mahy-
co, auf dem indischen Technologiemarkt vertreten. 
MMBL lizenziert die Bt-I und die Bt-II Technologie an 
rund 42 indische Saatgutunternehmen, die wieder-
um rund 800 Bt-Baumwollhybride an die indischen 
FarmerInnen verkaufen. Dadurch verfügt MMBL über 
enormen Einfluss. In einem ersten Schritt muss MMBL 
diesem Einfluss Rechnung tragen, indem es in seine 
Verträge mit den Saatgutunternehmen Klauseln zu den 

Arbeitsstandards in der Saatgutproduktion aufnimmt. 
Die lokalen Arbeitsinspektionen müssen bei Verlet-
zung dieser Klauseln auch die Technologieanbieter zur 
Rechenschaft ziehen können. Das im Schaubild (Abb. 2) 
vorgeschlagene formalisierte Berichtssystem wäre die 
geeignete Grundlage für eine solche Haftbarmachung 
bei Arbeitsrechtsverletzungen.

Löhne verbessern, Arbeitsintensität senken

Die Saatgutunternehmen müssen ihren Teil der Verant-
wortung für die derzeit völlig unregulierten Arbeitsbe-
dingungen und Löhne wahrnehmen, die sie bisher den 
FarmerInnen überlassen haben. Diese Verantwortung 
muss sich auch in den Preisen widerspiegeln, die sie 
den FarmerInnen zahlen. Höhere Löhne könnten zur 
Vermeidung von Kinderarbeit führen.

Wichtig wäre auch, Züchtungen bzw. Technologien 
(wie die GMS-Hybride, die den Emaskulationsschritt 
unnötig machen), die die Arbeitsintensität in der ma-
nuellen Bestäubung senken, zu erforschen und einzu-
setzen. 

Datenlage und Kontrolle verbessern

Damit die Übernahme der Verantwortung durch Tech-
nologie- und Saatgutunternehmen nicht freiwillig 
bleibt, müssen die Arbeitsministerien arbeitsbezogene 
Daten von den Saatgutunternehmen einfordern. Nur 
auf dieser Grundlage lassen sich nachhaltige politische 
Interventionen sinnvoll entwickeln.

Erweiterung des indischen Gesetzes zur Kinder-
arbeit

Die Gesetzeslage muss in Indien in Bezug auf Kinder-
arbeit verbessert werden, indem das Kinderarbeits-
Gesetz KinderarbeiterInnen in der Landwirtschaft 
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Frauen im Beschäftigungsprogramm MGNREGA, Foto: Commissionerate of 
Rural Development, Government of Gujarat

als ArbeiterInnen anerkennt und die Arbeit in der 
Hybrid-Saatgutproduktion als gefährliche Arbeit in 
das Gesetz aufgenommen wird. Die Nationale Kinder-
rechts-Schutzkommission hat sogar das Verbot der Kin-
derarbeit in der Landwirtschaft gefordert. Leider geht 
die aktuelle Entwicklung in eine andere Richtung. Die 
Erweiterung des Kinderarbeits-Gesetzes von 2016 hat 
die Bedingungen für die Beschäftigung von Kindern 
gelockert. Dieser Trend muss wieder umgekehrt wer-
den.

Gewerkschaften gründen

Niedrigen Löhnen ist vor allem durch die Organisie-
rung der Beschäftigten entgegenzutreten. Da Kinder 
und SaisonarbeiterInnen aufgrund ihres informellen, 
unsicheren Arbeitsverhältnisses relativ machtlos und 
schwer zu organisieren sind, versuchte eine lokale 
Gewerkschaft in den letzten Jahren, die Mets zu orga-
nisieren. Dies führte in der Tat zu einem (begrenzten) 
Anstieg der Löhne. Leider besteht diese Gewerkschaft 
nicht mehr. Doch der Ansatz bleibt nach wie vor zent-
ral: Ohne Gewerkschaft keine dauerhaft besseren Ar-
beitsbedingungen!

Beschäftigungsprogramme ausbauen

Armut ist der zentrale Grund der indigenen Familien 
für die Entsendung ihrer Kinder auf die Saatgutfelder, 
was wiederum zu geringer Bildung und in der Folge 
zu weiterer Armut beiträgt. Diesem Kreislauf kann 
nur durch eine staatlich unterstützte Verbesserung 
der Einkommenssituation dieser Familien begegnet 
werden. Die Regierung muss deshalb weitere Beschäf-
tigungsprogramme wie das MGNREGA (Mahatma Gan-
dhi National Rural Employment Guarantee Act) in die-
sen Regionen für diese Familien auflegen.

Sensibilisierung und bessere Bildung

Das Bewusstsein über die Problematik von Kinderarbeit 
ist in der indischen Bevölkerung gestiegen. Das zeigt 
sich auch in den Äußerungen einiger der inteviewten 
FarmerInnen, die berichteten, dass die lokalen Dorfrä-
te (panchayats) sie drängen, keine Kinder zu beschäf-
tigten. Dieses Bewusstsein weiter zu steigern und die 
Dorfräte zu mehr Engagement zu bewegen, kann sehr 
hilfreich im Kampf gegen Kinderarbeit sein.

Neben allgemeinen Sensibilisierungsmaßnahmen ist 
es aber auch wichtig, die Motivation der Kinder, zur 
Schule zu gehen und etwas zu lernen, zu steigern. In 
den Gesprächen sprachen die Kinder von Langeweile 
und auch Schlägen, weswegen sie die Schule verlas-
sen hätten. Die Qualität der Bildung in den ländlichen 
Schulen zu steigern und die Anwesenheit der Kinder in 
den Schulen besser zu überprüfen, ist deshalb eine zent-
rale Aufgabe der stattlichen Instanzen im Kampf gegen 
Kinderarbeit.
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Die indische ILO Direktorin, Panudda Boonpala, mit ehe-
maligen KinderarbeiterInnen am internationalen Tag gegen 
Kinderarbeit 2017, Fotos: ILO/Flickr.com

Kriterienset der internationalen Nachhaltigkeits-
Standards erweitern

Seit vielen Jahren gibt es Anbaustandards für Baum-
wolle, die deren nachhaltige Produktion garantieren 
sollen. Zu den wichtigsten gehören die Better Cotton 
Initiative (BCI), Cotton made in Africa (CmiA), Fairtrade 
und auch die verschiedenen Bio-Standards. Es ist ver-
wunderlich, dass diese Nachhaltigkeitsstandards kei-
ne Nachhaltigkeitskriterien für die Saatgutproduktion 
formulieren. Lediglich CmiA, Fairtrade und die Bio-
Standards teilen das Ausschlusskriterium für gentech-
nisch-verändertes Saatgut, BCI schließt dieses nicht aus. 
Hybrid-Saatgut ohne gentechnische Veränderung wird 
bei keinem Nachhaltigkeitsstandard ausgeschlossen. 
Da Hybrid-Saatgut gezüchtet und eingesetzt wird, um 
Hektarerträge und Qualität der Baumwolle zu steigern 
und Anfälligkeiten gegen Krankheiten, Trockenheit 
etc. zu reduzieren, ist das auch nachvollziehbar. Aller-
dings wäre zu erwarten, dass bei der Entwicklung und 
der Produktion von Saatgut nicht die Nachhaltigkeits-
anforderungen des Standards selbst unterlaufen wer-
den. 

BCI, Fairtrade und die indische Bio-Baumwolle sind 
schon heute von diesem Problem betroffen, da sie 
indische Baumwolle zertifizieren. Die Better Cotton 
Initiative, die als einziger der genannten Nachhaltig-
keitsstandards gv-Baumwolle zulässt, die in Indien als 
BT-Hybridbaumwolle produziert wird, ist unmittelbar 
von der in dieser Studie dargestellten Kinderarbeit 
betroffen. Fairtrade und die indischen Bio-Baumwol-
lanbieter müssten vermutlich erst einmal recherchie-
ren, ob ihre Partnerunternehmen und FarmerInnen 
Hybrid-Saatgut einsetzen. CmiA ist nur in afrikanischen 
Ländern tätig. Da dort aber bereits indische Saatgutun-
ternehmen aktiv sind, muss sich auch CmiA mit dem 
Thema Kinderarbeit / Arbeitsbedingungen in der Saat-
gutproduktion dringend befassen.

5  Empfehlungen
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Die Nachhaltigkeitsstandards teilen das Verständnis 
der ILO von Kinderarbeit, wonach Kinderarbeit im Kon-
text des elterlichen Hofes, also der Familienarbeit, die 
Schulbesuch und Freizeit erlaubt, tolerabel ist und aus-
beuterische Kinderarbeit, die der Gesundheit und der 
Entwicklung der Kinder schadet, und jede Arbeit außer-
halb der Familie, nicht erlaubt ist. Deshalb ist es für alle 
Nachhaltigkeitsstandards empfehlenswert, auch die 
Produktion des Saatguts, einer wesentlichen Vorstufe 
des Anbaus, mit den Nachhaltigkeitsanforderungen 
des Standards in Einklang zu bringen.

Ihrer Rolle als Nachhaltigkeitsstandards werden BCI, 
CmiA, Fairtrade und die Bio-Standards gerecht, wenn 
sie 

(1) bei ihrer jeweils nächsten Revision ihres Kriterienka-
talogs Nachhaltigkeitskriterien für die Saatgutpro-
duktion integrieren.

(2) sich ein formalisiertes Berichtswesen von der Farme-
bene bis zum Saatgutunternehmen aneignen, das 
sich an dem in Abbildung 2 dargestellten Berichts-
wesen orientiert.

Viele AkteurInnen nutzen Nachhaltigkeitsstandards 

• Produzenten und Händler nutzen die Standards, um 
mit ihnen die Nachhaltigkeit am Beginn ihrer Wert-
schöpfungskette nachzuweisen;

• Die Nachhaltigkeitsstandards der Textilverarbei-
tung (wie z.B. der GOTS) vertrauen auf die Nachhal-
tigkeit der Fasern, die von den Anbaustandards als 
nachhaltig zertifiziert wurden;

• Bewertungsportale für Nachhaltigkeitsstandards 
(wie z.B. www.siegelklarheit.de) nehmen die Nach-
haltigkeitsstandards im Baumwollanbau in ihr Ran-
king auf;

• Das Textilbündnis akzeptiert für seine Steigerungs-
ziele in der Beschaffung nachhaltiger Baumwolle die 
o.g. Anbaustandards als Nachweise.

• Die VerbraucherInnen vertrauen darauf, dass die 
von ihnen gekauften und mit Nachhaltigkeitslabel 
versehenen Baumwollprodukte ohne Kinderarbeit 
hergestellt wurden.

Für die Nachhaltigkeitsstandards ist es eine Frage der 
Glaubwürdigkeit, auch das zu verkaufen, was sie mit 
ihrem Standard versprechen: ein Produkt, frei von aus-
beuterischer Kinderarbeit.

Nachhaltigkeitsstandards müssen ihr Kriterienset erweitern, Foto: Jörg Böthling
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ZIEL 1:
KEINE ARMUT

ZIELVOR-
STELLUNG 1.1: 

Beseitigung extremer 
Armut für alle 

Menschen 
weltweit

ZIELVOR-
STELLUNG 1.2: 

Den Anteil der in 
Armut lebenden 
Menschen um 

die Hälfte 
reduzieren

ZIEL 4:
QUALITÄT DER 

BILDUNG

ZIELVOR-
STELLUNG 4.1: 

Kostenlose, 
gute Bildung 

für alle

ZIELVOR-
STELLUNG 4.3: 

Gleicher Zugang zu 
technischer und 

beruflicher Bildung 
und Hochschul-

bildung

ZIELVOR-
STELLUNG 4.4: 

Mehr Jugendliche und 
Erwachsene mit 

relevanten Fähigkeiten
 für den Beruf

ZIELVOR-
STELLUNG 4.6: 

Schreib- und 
Rechenfähigkeiten 

für alle 
Jugendlichen  

ZIEL 8:
MENSCHEN-

WÜRDIGE 
ARBEIT

ZIELVOR-
STELLUNG 8.7: 

Beseitigung von 
Zwangsarbeit, 

moderner Sklaverei, 
Menschenhandel und 

Kinderarbeit

ZIELVOR-
STELLUNG 8.5: 

Menschenwürdige 
Arbeit und gleicher 

Lohn für gleiche 
Arbeit für alle

ZIELVOR-
STELLUNG 8.8: 

Arbeitsrechte für 
ArbeitsmigrantInnen

ZIEL 10:
ABBAU VON 

UNGLEICHHEITEN

ZIELVOR-
STELLUNG 10.7: 

Verantwortungs-
bewusste Migration 

und Mobilität

ZIEL 16:
FRIEDEN & 

GERECHTIGKEIT

ZIELVOR-
STELLUNG 16.2: 

Beseitigung aller 
Formen des 
Missbrauchs 
von Kindern

ZIELVOR-
STELLUNG 16.7: 

Inklusive 
Entscheidungs-

prozesse

ZIELVOR-
STELLUNG 16.10: 

Schutz der 
Grundfreiheiten

ZIEL 5:
GESCHLECHTER-

GLEICHHEIT 

ZIELVOR-
STELLUNG 5.2: 

Beseitigung aller 
Formen von Gewalt

 gegen Frauen 
und Mädchen.

ZIELVOR-
STELLUNG 5.3: 

Beseitigung 
schädlicher 
Praktiken

Abb. 3: Die Beseitigung von Kinderarbeit (SDG 8.7) steht in 
Wechselwirkung mit anderen Nachhaltigkeitszielen.

Quelle: Eigene Darstellung nach Alliance 8.7 (2017:3) 
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den die anhaltend extrem niedrigen Löhne ermittelt, 
die weit unter dem staatlichen Mindestlohn liegen: Zu 
solchen Löhnen arbeiten meist nur Kinder, Jugendliche 
und Frauen.

Die Studie schließt mit umfangreichen Empfehlungen 
ab: ein differenziertes, verpflichtendes Berichtswesen 
von der Farmebene bis zu den Saatgutkonzernen unter 
Einbeziehung zivilgesellschaftlicher und staatlicher 
AkteurInnen steht hier im Mittelpunkt. Aber auch kon-
sequentere gesetzliche Verbote von Kinderarbeit sowie 
Verbesserungen in den Anforderungen von Nachhal-
tigkeitsstandards im Baumwollanbau unterstützen die 
Erreichung dieses zentralen SDG-Ziels der Abschaffung 
von Kinderarbeit.

„Flinke Finger“ werden den Kindern nachgesagt, die 
auf indischen Baumwollfeldern zu Zehntausenden 
Saatgut produzieren. Ihre Arbeit kann unsichtbar in 
jedem Kleidungsstück oder Handtuch aus indischer 
Baumwolle stecken. Wer Textilien und Bekleidung 
ohne Kinderarbeit anbieten (oder konsumieren) will, 
muss deshalb auch der Frage nachgehen, unter wel-
chen Bedingungen das Saatgut produziert wurde, aus 
dem dann später die Baumwollfaser gewonnen und 
verarbeitet wurde.

Bereits vor zehn Jahren hat der indische SÜDWIND-
Partner „PRAYAS – Center for Labour Research and Ac-
tion“ die Situation von Kindern auf Baumwollsaatgut-
feldern im indischen Bundesstaat Gujarat untersucht. 
Ende 2017 hat PRAYAS im Auftrag von SÜDWIND die 
damaligen Untersuchungsergebnisse in einer umfang-
reichen Vor-Ort-Recherche überprüft. Die Ergebnisse 
sind ernüchternd: Zwar kann man von einem Rück-
gang von Kinderarbeit im Rahmen von Lohnarbeit und 
Wanderarbeit auf weit entfernte Saatgutfelder ausge-
hen. Allerdings nahm im Gegenzug die Beschäftigung 
von Kindern und Jugendlichen unter dem Deckmantel 
der „Familienarbeit“ zu. Als eine zentrale Ursache wur-
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